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Antrag auf Jahresvertrag  

für Baustellen im öffentlichen Straßenraum 

 

1. Art des Antragstellers 

☐ Unternehmen ☐ Verein / Organisation ☐ Behörde ☐ Privatperson 

 

2. Persönliche Daten des Antragstellers 

Name / Firma / Verein / Behörde __________________________________________ 

Ansprechpartner  __________________________________________ 

Anschrift (Straße, Hausnummer, PLZ, 

Ort) 
__________________________________________ 

Telefonnummer / Mobilnummer __________________________________________ 

E-Mail-Adresse  __________________________________________ 

Ansprechpartner vor Ort / Bauleiter __________________________________________ 

Adresse Ansprechpartner vor Ort (falls 

abweichend) 
__________________________________________ 

Telefonnummer Ansprechpartner vor 

Ort 
__________________________________________ 

 
 

3. Geltungsbereich des Jahresvertrages 

Dieser Jahresvertrag für das vereinfachte Verfahren gilt für mehrere Baustellen 

innerhalb des beantragten Zeitraums in der Gemeinde Bickenbach. 

• Für jede einzelne Baustelle ist die Genehmigungsbehörde 18 Werktage 

vor Beginn über 

o den genauen Standort (Straße / Hausnummer / Ort), 

o den konkreten Zeitraum sowie 

o den Umfang der Arbeiten schriftlich zu informieren. 

 

• Ein Regelplan (RSA) und der Lageplan ist jeweils zwingend beizufügen. 
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4. Erklärung 

Hiermit beantrage ich einen Jahresvertrag für das vereinfachte Verfahren zur 

Durchführung von Baustellen im öffentlichen Straßenraum. 

Ich verpflichte mich, jede einzelne Maßnahme (Standort, Zeitraum, Umfang) 

rechtzeitig der Genehmigungsbehörde mitzuteilen, alle erforderlichen 

Sicherungs- und Verkehrsmaßnahmen umzusetzen und die Arbeiten gemäß 

Straßenverkehrsordnung sowie den geltenden Sicherheitsvorschriften 

durchzuführen. 

Die Sondernutzungssatzung der Gemeinde Bickenbach in der aktuellen Fassung 

ist dem Antragsteller bekannt und einzuhalten. Die Mitteilung ist mindestens 18 

Werktage vor der geplanten Geltungsdauer einzureichen sind. Änderungen sind 

unverzüglich mitzuteilen. 

Der Erlaubnisnehmer ist verpflichtet, die in Ausübung der Sondernutzung 

herzustellenden Anlagen nach den gesetzlichen Vorschriften und anerkannten 

Regeln der Technik zu errichten und zu erhalten. Die Bestimmungen des § 33 

StVO sind zu beachten! Die Erlaubnisnehmer haften vollumfänglich. Jegliche 

Schadensansprüche gehen zu Lasten der jeweiligen Antragsteller. Die 

Antragsteller stellen somit die Gemeinde Bickenbach durch mögliche 

Forderungen Dritter frei. 

Ort, Datum:     _________________________________________ 

 

Unterschrift Antragsteller/in:  _________________________________________ 

 

5. Von der Verwaltung auszufüllen 

Eingangsdatum:  

Bescheid-/Aktennummer:  

Entscheidung: ☐ Erlaubnis erteilt  ☐ Erlaubnis verweigert 

Gültig bis:  

Gebühr (EUR):  

Unterschrift / Stempel:                                                           Version 06/01/2026 
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